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Bauleitplanung der Samtgemeinde Ahlden
hier: 15. Änderung des Flächennutzungsplans sowie 22. Änderung des 
Flächennutzungsplans
Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öff. Belange gemäß § 4 (1) 
BauGB

Sehr geehrte Damen und Herren,

in Bezug auf die durch das LBEG vertretenen Belange geben wir zum o.g. Vorhaben folgende
Hinweise:

Boden
Die Grundlage zur fachlichen Beurteilung des Schutzgutes Boden liefert  in Deutschland das
Bundes-Bodenschutzgesetz  (BBodSchG)  und  fokussiert  dabei  auf  die  Bewertung  der
Bodenfunktionen. Bei Einwirkungen auf den Boden sollen Beeinträchtigungen der natürlichen
Bodenfunktionen und der Archivfunktion vermieden werden (vgl. § 1 BBodSchG). Mit Grund und
Boden ist gemäß §1a BauGB sparsam und schonend umzugehen und flächenbeanspruchende
Maßnahmen sollten diesem Grundsatz entsprechen (LROP 3.1.1, 04). Wir unterstreichen den
Bedarf nach einem sparsamen Umgang mit den Ressourcen Boden und Fläche. Um die Ziele
zur  Reduzierung  der  Flächenneuinanspruchnahme  (Deutsche  und  Niedersächsische
Nachhaltigkeitsstrategie) und der Neuversiegelung (NAGBNatSchG §1a) zu erreichen, ist eine
verstärkte Berücksichtigung dieser Belange in Planungsprozessen erforderlich.

Zur  fachgerechten  Berücksichtigung  in  der  Planung  sollte  das  Schutzgut  Boden  in  dem zu
erarbeitenden Umweltbericht entsprechend der Anlage 1 Baugesetzbuch (BauGB) ausführlich
beschrieben  und  eine  Bodenfunktionsbewertung  entsprechend  der  im  Bundes-
Bodenschutzgesetz (vgl. § 2 BBodSchG) genannten Funktionen vorgenommen werden.

Durch  die  Planung  werden  kohlenstoffreiche  Böden  mit  Bedeutung  für  den  Klimaschutz
beansprucht.  Böden  mit  hohen  Kohlenstoffgehalten  sollen  entsprechend  dem  Nds.
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Landesraumordnungsprogramm (LROP 3.1.1, 05) in ihrer Funktion als natürliche Speicher für
klimarelevante  Stoffe  erhalten  werden.  Die  Daten  können  auf  dem  NIBIS  Kartenserver
eingesehen werden.

In der Planungsphase lassen sich aus bodenschutzfachlicher Sicht mehrere Möglichkeiten der
Vermeidung und Minimierung von Beeinträchtigungen des Schutzguts bedenken und – wenn
möglich  –  in  Ausschreibungen  bzw.  folgende  Planungsstufen  übernehmen.  Besonders
schutzwürdige  oder  empfindliche  Bereiche  sollten  wenn  möglich  von  einer  Bebauung
ausgenommen  werden.  Im  Rahmen  der  Bautätigkeiten  sollten  einige  DIN-Normen  aktiv
Anwendung  finden  (v.a.  DIN  19639  Bodenschutz  bei  Planung  und  Durchführung  von
Bauvorhaben,  DIN 18915 Vegetationstechnik  im Landschaftsbau -Bodenarbeiten,  DIN 19731
Verwertung von Bodenmaterial). Der Geobericht 28: „Bodenschutz beim Bauen“ des LBEG dient
als Leitfaden zu diesem Thema.

Gashochdruckleitungen, Rohrfernleitungen
Durch  das  Plangebiet  bzw.  in  unmittelbarer  Nähe  dazu  verlaufen  erdverlegte
Hochdruckleitungen.  Bei  diesen  Leitungen  ist  je  ein  Schutzstreifen  zu  beachten.  Der
Schutzstreifen  ist  von  jeglicher  Bebauung  und  von  tiefwurzelndem Pflanzenbewuchs  frei  zu
halten.  Bitte  beteiligen  Sie  die  in  der  folgenden  Tabelle  genannten  Unternehmen direkt  am
Verfahren, damit ggf. erforderliche Abstimmungsmaßnahmen eingeleitet werden können.

Objektname Betreiber Leitungstyp Leitungsstatus

Lehringen - Kolshorn EGM Erdgas Münster GmbH Gashochdruckleitung betriebsbereit / in Betrieb

Bergbau: Markscheiderei
Nachbergbau Themengebiet Alte Rechte
Die  laut  unseren  ausgewerteten  Unterlagen  in  dem  Verfahrensgebiet  liegenden
aufrechterhaltenen  Rechte  (§149 ff.  Bundesberggesetz)  sind  in  dieser  Stellungnahme unten
folgend aufgeführt. 

Berechtigungsart Berechtigungsname Rechtsinhaber Gemarkung

Erdölaltverträge E 0137 Celle
Mobil Erdgas - Erdöl 
GmbH

Eickeloh, Hademstorf, Krelingen, 
Ettenbostel, Düshorn

Erdölaltverträge E 1028 Celle
Wintershall DEA 
Deutschland GmbH

Eickeloh, Ettenbostel, Krelingen, 
Düshorn, Hudemühlen-Flecken

Erdölaltverträge E 0136 Celle
Mobil Erdgas - Erdöl 
GmbH

Hudemühlen-Burg

Die genannten Verträge haben privatrechtlichen Charakter. Wir bitten Sie daher sich für Fragen 
inhaltlicher Art an die genannten Unternehmen oder deren Rechtsnachfolger zu wenden sowie 
diese am Verfahren zu beteiligen.

Hinweise
Sofern im Zuge des o.g. Vorhabens Baumaßnahmen erfolgen, verweisen wir für Hinweise und
Informationen  zu  den  Baugrundverhältnissen  am  Standort  auf  den  NIBIS-Kartenserver.  Die
Hinweise  zum  Baugrund  bzw.  den  Baugrundverhältnissen  ersetzen  keine  geotechnische
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https://nibis.lbeg.de/cardomap3/?permalink=ZwlcGRh
https://nibis.lbeg.de/cardomap3/?permalink=2K2wY30f
http://www.lbeg.niedersachsen.de/startseite/karten_daten_publikationen/publikationen/geoberichte/geoberichte_28/geoberichte-28-129793.html


Erkundung  und  Untersuchung  des  Baugrundes  bzw.  einen  geotechnischen  Bericht.
Geotechnische  Baugrunderkundungen/-untersuchungen  sowie  die  Erstellung  des
geotechnischen Berichts sollten gemäß der DIN EN 1997-1 und -2 in Verbindung mit der DIN
4020 in den jeweils gültigen Fassungen erfolgen. 

Ob  im  Vorhabensgebiet  eine  Erlaubnis  gem.  § 7  BBergG  oder  eine  Bewilligung  gem.  § 8
BBergG erteilt  und/oder  ein  Bergwerkseigentum gem. §§ 9 und 149 BBergG verliehen bzw.
aufrecht erhalten wurde, können Sie dem  NIBIS-Kartenserver entnehmen. Wir bitten Sie, den
dort genannten Berechtigungsinhaber ggf. am Verfahren zu beteiligen. Rückfragen zu diesem
Thema richten Sie bitte direkt an markscheiderei@lbeg.niedersachsen.de.

Informationen  über  möglicherweise  vorhandene  Salzabbaugerechtigkeiten  finden  Sie  unter
www.lbeg.niedersachsen.de/Bergbau/Bergbauberechtigungen/Alte_Rechte.

In Bezug auf die durch das LBEG vertretenen Belange haben wir keine weiteren Hinweise oder
Anregungen.

Die  vorliegende  Stellungnahme  hat  das  Ziel,  mögliche  Konflikte  gegenüber  den
raumplanerischen Belangen etc. ableiten und vorausschauend berücksichtigen zu können. Die
Stellungnahme  wurde  auf  Basis  des  aktuellen  Kenntnisstandes  erstellt.  Die  verfügbare
Datengrundlage ist weder als parzellenscharf zu interpretieren noch erhebt sie Anspruch auf
Vollständigkeit. Die Stellungnahme ersetzt nicht etwaige nach weiteren Rechtsvorschriften und
Normen  erforderliche  Genehmigungen,  Erlaubnisse,  Bewilligungen  oder  objektbezogene
Untersuchungen.

Mit freundlichen Grüßen
i.A.

Cendric Bleischwitz

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig
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